
BESCHEINIGUNG  
FÜR DEN STAATSEXAMENSSTUDIENGANG RECHTSWISSENSCHAFT 

BEI STUDIENPLATZWECHSEL 
 
Bitte lassen Sie diese Bestätigung bei Ihrer bisherigen Hochschule vom zuständigen Prüfungsamt (siehe I.)  
sowie vom Prüfungsamt des Fachbereichs Rechtswissenschaften der Philipps-Universität Marburg (siehe II.) ausfüllen 
und reichen Sie diese zusammen mit der Studienplatzbewerbung beim Studierendensekretariat der Philipps-
Universität Marburg ein. 
 
Für inhaltliche Rückfragen steht Ihnen das Prüfungsamt des Fachbereichs Rechtswissenschaften der Philipps-
Universität, Universitätsstraße 6, 35032 Marburg, Tel.: 06421/2823101, E-Mail: rhiels@jura.uni-marburg.de  
zur Verfügung. 
 
 
Bestätigung für Frau/Herrn  

geboren am:   in   

zuletzt Studierende/r an der Universität:   

im Staatsexamensstudiengang Rechtswissenschaften. Eingeschrieben seit WS/SS:   

 

I. Von der bisherigen Universität auszufüllen, 

1. wenn der Wechsel nach dem ersten Fachsemester stattfindet: 

 Für die Zwischenprüfung besteht weiterhin Prüfungsanspruch.∗ 

 Die Zwischenprüfung wurde bestanden. 
 
∗ Sollte nur noch ein Wiederholungsversuch möglich sein oder das endgültige Nichtbestehen gegenwärtig nicht 

ausgeschlossen werden können (z. B. schwebendes Verfahren), so wird im Folgenden um einen Vermerk gebeten: 
 
 
 
 

2. wenn der Wechsel nach bestandener Zwischenprüfung stattfindet: 

 Für die Schwerpunktbereichsprüfung besteht weiterhin Prüfungsanspruch.∗ 

 Die Schwerpunktbereichsprüfung wurde bestanden. 
 
∗ Sollte nur noch ein Wiederholungsversuch möglich sein oder das endgültige Nichtbestehen gegenwärtig nicht 

ausgeschlossen werden können (z. B. schwebendes Verfahren), so wird im Folgenden um einen Vermerk gebeten: 
 
 
 
 
 
    
Ort, Datum Unterschrift und Stempel der Universität 
 
 

II. Vom Prüfungsamt des Fachbereichs Rechtswissenschaften der Philipps-Universität Marburg auszufüllen: 

 

 Es wird bestätigt, dass die o. g. Person die Zwischenprüfung noch absolvieren kann. 

 Es wird bestätigt, dass die o. g. Person die Schwerpunktbereichsprüfung noch absolvieren kann. 
 
 
    
Ort, Datum Unterschrift und Stempel der Universität Marburg 


